
SONDERWÜNSCHE 

Jedem Käufer wird es ermöglicht, individuelle Änderungswünsche entsprechend 
unseren Terminvorgaben durch die, von Lang Modernes Wohnen beauftragten 
Subunternehmer, ausführen zu lassen.

Festgelegte Zwischen- und Endtermine sowie die Gesamt-Architektur der 
Anlage dürfen durch Sonderwünsche nicht beeinträchtigt werden.

Sämtliche Sonderwünsche müssen den Vorschriften der Gemeinde, Bau-
ordnungen und Normen entsprechen. Eine Klärung darüber ist im Zweifelsfall 
durch den Wohnungswerber zu erwirken.

Die vorliegende Bau- und Ausstattungsbeschreibung beinhaltet eine Stan-
dardausführung, dem heutigen Stand der Technik und den Bauordnungen 
entsprechend.

ARCHITEKT: Änderung der Innenraumaufteilung, gestalterische Elemente in 
Grund- und Aufriss, ...

INSTALLATEUR: Bad, Dusche, WC, Waschmaschine, Anschlüsse, …

ELEKTRIKER: Steckdosen, Lichtschalter, Telefon, Sat-Anlage, ...

BAUTISCHLER Innentüren: Design, Beschlag, Aufgehrichtung, Sonderfunktio-
nen, ...

FENSTER: Aufgehrichtung, Sonderfunktionen, Abschattungen, 
Fensterbänke, ...

FLIESENLEGER: Farbe, Form, Verlegung, ...

BODENLEGER Parkettbeläge: Design, Oberfläche, Randleisten, ...

MALER: Sonderfarben, Effektlasuren, ...

Hierzu zählen insbesondere: Die sich aus den Sonderwünschen ergebenden Preisänderungen gehen zu 
Lasten bzw. zu Gunsten des Käufers. 

Änderungswünsche sind mit der Bauleitung abzustimmen. Diese koordiniert die 
Sonderwünsche direkt mit den entsprechenden Fachplanern / Fachfirmen. Mit 
der Ausführung von Sonderwünschen sind die am Bau beschäftigten Subun-
ternehmer zu beauftragen. Fremdfirmen sind nicht zulässig.

Die Firma Lang Modernes Wohnen übernimmt für Sonderwünsche* keine wie 
auch immer geartete Haftung oder Gewährleistung. Kontakte hierfür werden bei 
Vertragsabschluss bzw. abhängig vom Baufortschritt bekanntgegeben.

Zusatzkosten bei jeder Vertragsänderung von 500€

*Sofern diese nicht von ihr selbst ausgeführt werden


